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Statut des Ehrenzeichens der deutschen Ärzteschaft 

(gestiftet vom 61. Deutschen Ärztetag 1958)  

(in der vom Vorstand der Bundesärztekammer am 11. November 2021 beschlossenen Fassung) 

Artikel I 

(1) Das „Ehrenzeichen der deutschen Ärzteschaft“ wird vom Präsidenten der Bundesärzte-
kammer und des Deutschen Ärztetages verliehen.

(2) Über die Verleihung ist eine Urkunde mit der Unterschrift des Präsidenten der Bundesärz-
tekammer und des Deutschen Ärztetages auszustellen.

Artikel II 

Das Ehrenzeichen wird verliehen für Verdienste um  

1. die medizinische Wissenschaft,

2. die Gesundheit der Bevölkerung,

3. den ärztlichen Berufsstand.

Artikel III 

Das Ehrenzeichen der deutschen Ärzteschaft kann verliehen werden an Personen, die nicht in 
Deutschland als Ärztinnen und Ärzte approbiert sind. 

Artikel IV 

Das Ehrenzeichen wird verliehen als Anstecknadel.  

Artikel V 

Das Ehrenzeichen ist rund, hat etwa 9 mm Durchmesser und besteht aus einem auf blauem 
Grunde ruhenden goldenen Äskulapstab, der von einem stilisierten goldenen Lorbeerkranz um-
geben ist und innerhalb des Kranzes in Gold die Aufschrift trägt „ob merita – medici germaniae“. 

Artikel VI 

(1) Die Verleihung des Ehrenzeichens erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes der
Bundesärztekammer.

(2) Vorschlagsberechtigt sind die Mitglieder des Vorstandes der Bundesärztekammer.
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Artikel VII  

Das Ehrenzeichen kann – auch posthum – mit der Mehrheit von zwei Dritteln aller Vorstands-
mitglieder aberkannt werden, wenn sich die geehrte Person der Ehrung aufgrund bekannt  
gewordener Tatsachen als unwürdig erweist.  

Artikel VIII  

Über die Verleihung wird bei der Bundesärztekammer ein Register geführt. 


